
 
 
 

Besondere Schwerbehindertenvertretungen 

in den Dienststellen des BEV 

Allgemeine Informationen 

Nach § 17 (1) Deutsche Bahn Gründungsgesetz (DBGrG) werden zur Wahrung der Interessen 

der Beamten, die gemäß § 12 Abs. 2 und 3 der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft zugewiesen 

sind, gegenüber den sie betreffenden Entscheidungen und Maßnahmen des 

Bundeseisenbahnvermögens beim Bundeseisenbahnvermögen besondere 

Personalvertretungen und besondere Schwerbehindertenvertretungen gebildet, die 

ausschließlich von den der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft zugewiesenen Beamten 

gewählt werden.  

 

Die bes. Schwerbehindertenvertretungen für die 

zugewiesenen Beamtinnen und Beamten: 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 


